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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2018/16/0203 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

Ra 2019/16/0038 B 28.02.2019 

Rechtssatz 

Für die Qualifikation als Berufsausbildung ist nicht allein der Lehrinhalt bestimmend, sondern auch die 
Art der Ausbildung und deren Rahmen. Ziel einer Berufsausbildung in diesem Sinn ist es, die fachliche 
Qualifikation für die Ausübung des angestrebten Berufes zu erlangen. Das Ablegen von Prüfungen, die in 
einer Ausbildungsvorschrift vorgesehen sind, ist essentieller Bestandteil der Berufsausbildung (vgl. 
VwGH 8.7.2009, 2009/15/0089). 
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